Zeitschrift: Archiv fur das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 3/1917 (1917)

Rubrik: Gesetze und Verordnungen betreffend das Unterrichtswesen in der
Schweiz im Jahre 1916

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

iI. Teil.

Giesetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz

im Jahre 1916.







Gesetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1916.

———

A. Eidgendssische Erlasse.

1. Regulativ fiir die Diplompriifungeri an der Chemischen Abteilung
der Eidgendssischen Technischen Hochschule. (Vom 29. Januar1916.)

(Vom Bundesrate genehmigt am 21. Mirz 1916.)

1V. Chemische Schule.
Die Chemische Schule erteilt das Diplom eines Ingenieur-Che-
mikers (Dipl. Ing. chem. E. T. H.).
- Bei Ausbildung in elektrochemischer Richtung wird auf dem
Diplom bemerkt: ,Mit besonderer Ausbildung in Elektrochemie.“
Die 1. Vordiplompriifung kann zu Beginn: eines jeden Semesters.
frithestens zu Beginn des dritten oder spitestens zu Beginn des
funften Semesters, abgelegt werden und umfalt:
1. Grundziige der anorganischen Chemie;
. 2. Grundziige der organischen Chemie;
3. Hohere Mathematik;
4. Mineralogie.
Die Noten haben einfaches Gewicht.
Es ist ferner ein” Ausweis iiber die Erledigung der Ubungen
im analytischen Laboratorium zu erbringen.

Die 2. Vordiplompriifung kann zu Beginn eines jeden Semesters,
aber frithestens zu Beginn des finften Semesters und spitestens
2 Jahre nach Ablegung der 1. Vordiplompriifung, stattfinden und
umfalit: :

1. Analytische Chemie I und II;

2. Anorganische chemische Technologle I und II;
3. Mechanik und Maschinenlehre I und IT; '
4. Physik.

Die Noten haben einfaches Gewicht.

Es ist ferner ein Ausweis iiber die Erledigung der Ubungen
im  technischen Laboratorium I. Teil (anorganische und organische
priiparative Arbeiten) zu erbringen.
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Die Schlufldiplompriifung kann frithestens im 7. Semester ab-
gelegt werden und umfaf3t:

1. Allgemeine Chemie (einschliefllich anorganische und organische
Chemie) ;

2. Bleicherei, Firberei, Farbstoffe ;

3. Physikalische Chemie I und II, inbegriffen Elektrochemie:

4. : :

5.} Je ein Fach aus folgenden Gruppen:

6.

I. Chemische Technelogie der Wirme und der Brennmaterialien;
Maschinenlehre III und IV ; Metallurgie.

II. Anorganische chemische Technologie (Glas, Keramik, Zement);
technische Analyse; technische Elektrochemie.

III. Hygiene; Lebensmittelanalyse; Technologie der Fette; Techno-
logie der Kohlehydrate und Girung.

Bei ungeniigender Leistung in allgemeiner Chemie gﬂt die P1 ii-
fung als nicht bestanden.

Die Note im Fache 1 hat doppeltes, die Noten der ibrigen 5
Fiicher haben einfaches Gewicht.

Es ist ferner ein Ausweis zu erbringen iiber dxe Erledigung der
Arbeiten im Laboratorium fiir technische Chemie II. Teil (Technische
Analyse) und im Laboratorium fiir allgemeine Chemie.

Die miindliche Diplompriifung findet statt nach Wahl der Kan-
didaten am Ende des Semesters, in dem die Diplomaufgaben aus-
gefiihrt wurden, oder am Anfang oder Ende des folgenden Semesters.

Dlplomarbelten Es sind zu losen:
4 praktische Aufgaben im Laboratorium fir allgemeine und analy-
tische Chemie.
4 praktische Aufgaben im technischen Laboratorium.

Die Aufgaben sind im 7. oder in einem hoheren Semester
derart auszufithren, dal} 1/ Semester in einem und das darauf fol-
gende 1/5 Semester in dem andern Laboratorium _gearbeitet wird.
Die Diplomarbe®en kinnen auch in der Mitte eines Semesters be-
gonnen werden.

Uber jede der Serien von 4 Aufgaben wird eine Note erteilt.
Diese Noten haben doppeltes Gewicht.

Schlufdiplomprifung firIngenieur- Chemiker mit
besonderer Ausbhildung in Elektrochemie.

1. 2. 4. 5. 6. wie Schlulbdiplompriifung fiir Ingenieur-Chemiker.
3. Elektrotechnik.

Diplomarbeiten. Es sind zu losen:

4 praktische Aufgaben im Laboratorium fiir allgemeine und analy—
tische Chemie. :
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o

2 praktische Aufgaben im technischen Laboratorium.
2 praktische Aufgaben im elektrochemischen Laboratorium.

Uber jede der Serien der Aufgaben wird eine Note erteilt.
Diese Noten haben doppeltes Gewicht. :

Vorstehende Bestimmungen treten mit 1. Qktober 1916 1in
Kraft. Dadurch werden die entsprechenden Vorschriften des Regu-
tivs vom 20. Februar 1909 aufgehoben.

Fir Prifungen, die im Laufe des Studienjahres 1916/1917 ab-
gehalten werden, kann nach Wunsch des Kandidaten das bisherige
Regulativ in Anwendung kommen.

2. BundesratsbeschluB betreffend Abénderung des Reglements vom
21. Dezember 1899 fiir die eidgendssische Maturitdtskommission.
(Vom 8. August 1916.) .

Der schweizerische Bundesrat,
auf den Antrag seines Volkswirtschaftsdepartements,

beschliefit:

Art. 1. Absatz 1 von Art. 1 des Reglements vom 21. De-
zember 1899 f{fir die eidgendssische Maturititskommission erhilt
folgende Fassung:

»Die erstmals durch den Bundesratsbesehlull vom 10. Mirz 1891
eingesetzte eidgendssische Maturititskommission besteht aus neun
Mitgliedern, welche vom Bundesrate jeweilen auf eine dreijihrige
Amtsdauer gewiihlt werden.“

Art. 2. Dieser Beschlulb tritt sofort in Kraft.

3. Reglement fiir die forstlich-wissenschaftliche Staatspriifung zur
Erlangung der Wihlbarkeit an eine hihere eidgendssische oder
kantonale Forstbeamtung. (Vom 20. November 1916.)

Der schweizerische Schulrat,
in Ausfihrung des Bundesratsbeschlusses vom 14. Juli 1910
betreffend die Wihlbarkeit an eine hohere eidgen@ssische oder kan-
tonale Forstbeamtung ;
nach Einsicht und Priifung eines Antrages der Konferenz der
Forstschule der Eidgendssischen Technischen Hochschule,

beschliel3t:

§ I. Anmeldung.

Die Anmeldung zur forstlich-wissenschaftlichen Staatsprifung
hat jeweilen schriftlich beim schweizerischen Departement des Innern
in Bern zu geschehen.

Der Anmeldung, die Namen, Heimatort und Geburtsdatum des
Kandidaten enthalten soll, sind méglichst vollstindige Zeugnisse iiber
Vor- und Fachstudien beizulegen. ;
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Das schweizerische Departement des Innern iibermittelt diese
Anmeldungen dem Priisidenten des schweizerischen Schulrates.

Die Anmeldung zur Diplompriifung an der Forstschule gilt zu-
gleich als Anmeldung fiir die wissenschaftliche Staatspriiffung. Der
Schulrat gibt dem Departement des Innern Kenntnis von den ein-
gegangenen Anmeldungen. -

§ 2. Priiffung der Anmeldungsakten.

Der Prisident des schweizerischen Schulrates legt die vom
schweizerischen Departement des Innern erhaltenen Anmeldungen
einer Kommission vor, die aus ihm als Vorsitzenden, dem schwei-
zerischen Oberforstinspektor und dem jeweiligen Vorstande der
Forstschule besteht.

Diese Kommission entscheidet auf - Grund der vorhandenen
Ausweise iiber die Zulassung der Kandidaten zur Priifung, eventuell
iiber teilweisen oder giinzlichen Priifungserlal’.

§ 3. Vorbedingungen fiir Zulassung zur Priifung und PriifungserlaB.
Zur Prufung werden zugelassen:

a) Studierende der Forstschule, die den Bestimmungen des Re-
gulativs fiir die Diplompriifungen an der Eldgenosmschen Technischen
Hochschule Geniige leisten;

b) Kandidaten auf Grund von Ausweisen iiber eine wissen-
schaftliche Vorbildung, sowie iiber hohere forstliche Studien, wie
sie den Bedingungen des Eintrittes in die Forstschule und deren
Studiengang sachlich entsprechen. Giinzlicher oder teilweiser Prifungs-
erlall ist zuléissig, wenn der Bewerber:

a) Durch wissenschaftliche Leistungen im Prufungsgeblete tiber
den Besitz der geforderten Kenntnisse hinreichend ausgewiesen
ist;

b) anderwiirts in einer Stellung gewirkt hat, in der alle Be-
dingungen dieser Priiffung zu erfiillen waren;

¢) Zeugnisse vorweist tiber auswirts gut bestandene Prifungen,

~ die unzweifelhaft auf der Hohe dieser Staatspriifung stehen.

Fiir Ausléinder tritt diese Begiinstigung nur dann ein, wenn

von kompetenter Stelle 1hres Heimatlandes Gegem'echt zuge-

sichert ist.
§ 4. Einteilung der Priifung.

Die forstlich-wissenschaftliche Staatspriifung zerfillt in:

a) Die propideutische;

b) die fachwissenschaftliche - Priifung.

Ihre Anordnung entspricht der Diplompriifung an der Forstschule.

Der Priisident des schweizerischen Schulrates iibermittelt das
Programm der Priifungen dem schweizerischen Departement des
Innern, damit dieses den Priifungen beiwohnen oder sich vertreten
lassen kann.

4
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§ 5. Erteilung der Noten, Antragstellung und Entscheidung. °

Fir jede der Prufungen bilden die dabei beteiligten Dozenten
die Pritfungskommission, in der der Vorstand der Forstschule den -
Vorsitz hat. :

Die Kommission versammelt sich nach Schlul}. jeder der Prii-
fungen zur Erteilung der Noten und zur Antragstellung an den Pri-
sidenten des schweizerischen Schulrates, wobei auch allféllige Minder-
heitsansichten der Examinatoren ausdruckhch Erwihnung finden
sollen.

Der Priisident des Schulrates priift den Antrag und tibermittelt
ihn zum endgiiltigen Entscheide dem Departement des Innern.

Die Notenskala ist die jeweilen an der Eidgenossischen Tech-
nischen Hochschule gebriuchliche.

Der Antrag der Priifungskommission geht:

a) nach den propideutischen Priifungen auf Zulassung oder Nlcht-
zulassung zur fachwissensechaftlichen Priifung;

b) nach der fachwissenschaftlichen Priifung auf Erteilung oder
Nichterteilung eines Zeugnisses wissenschaftlicher Befiihigung
zur Ausitbung des Berufes als Forstbeamter.

Fir schweizerische Studierende gilt das Diplom der Forstschule
als Ausweis dieser Befihigung.

§ 6. Beurteilung der Leistungen.

Die Beurteilung der Leistungen ist dieselbe wie bei der Diplom-
priifung.

§ 7. Wiederholung der Priifung.

Fiir die Kandidaten, die einen der Priifungsteile nicht bestanden
haben, gelten fiir die Wiederholung der Priifungen die Bestimmungen
des Regulativs fiir die Diplompriifungen an der Eidgendssischen
Technischen Hochschule.

§ 8. Entschddigung der Examinatoren uud Priifungsbehdrden.

Die Examinatoren beziehen die gleichen Entschidigungen wie
bei den Diplompriifungen.

Beziiglich der Priifungsgebiihren gelten dieselben Bestimmungen
wie fiir die Diplompriifungen. Sie werden zugunsten der Kasse der
Eidgendssischen Technischen Hochschule bezogen, die séimtliche Aus-
lagen fiir die Priifungen zu bestreiten hat.

Vorstehendes Reglement tritt am 1. Januar 1917 in Kraft.
Dadurch wird das Reglement vom 29. Juli 1904 aufgehoben.

NB. Zur Erginzung des im Unterrichtsarchiv 1915, Seite 10, abgedruckten
Verzeichnisses der schweiz. Mlttelschulen mit Matura.berechmgung tragen wir
nach, daB auch das Freie Gymnasium in Ziirich in diese Liste aufzanehmen ist.

B



	Gesetze und Verordnungen betreffend das Unterrichtswesen in der Schweiz im Jahre 1916
	Eidgenössische Erlasse


